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Analyse und Eindämmung eines SARS-CoV-2-Ausbruchs in einer Aufnahmeeinrichtung  
für Asylsuchende 2020 � 3
Übertragbare Infektionserkrankungen stellen die Leitungen von großen Gemeinschaftsunterkünften vor 
besondere Herausforderungen. In Einrichtungen zur Unterbringung von Asylsuchenden können sprachliche 
Barrieren die Erkennung von Infektionen und die Infektionsprävention mit Umsetzung von Hygiene- und 
Abstandsregeln erschweren. Im Beitrag wird von einem SARS-CoV-2-Ausbruch in einer großen Gemein-
schaftsunterkunft mit mehr als 800 Bewohnenden Ende März 2020 berichtet. Nach Bekanntwerden des 
Indexfalls wurden in ersten PCR-Untersuchungen weitere 59 infizierte Personen identifiziert. Durch Ände-
rung der Zugangsmöglichkeiten zu einzelnen Gebäuden bzw. Wohnbereichen, Schließung der Gemein-
schaftsräume, schnelle Verlegung Infizierter in Quarantäneunterkünfte sowie durch weitere engmaschige 
serielle PCR-Testungen aller Bewohnenden gelang es, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Insgesamt 
wurde bei 138 (17 %) von 812 Personen SARS-CoV-2 nachgewiesen. Alle Infektionen verliefen symptomlos bis 
symptomarm, in keinem Fall kam es zu einer Hospitalisierung. Sieben Wochen nach Identifikation des Index
falls wurde der Ausbruch für beendet erklärt.

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten: 46. Woche 2024� 13
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Analyse und Eindämmung eines SARS-CoV-2-Ausbruchs  
in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende 2020

Einleitung
Im Januar 2020 wurden in Deutschland erste Infek-
tionsfälle mit dem 2019 erstmals in China nachge-
wiesenen Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus Type 2 (SARS-CoV-2) registriert.1 In den 
folgenden Wochen kam es zum mehrfachen Import 
des Erregers nach Europa.2,3 Nach Sachsen-Anhalt 
wurde der Erreger insbesondere aus Urlaubsgebie-
ten eingetragen4 und breitete sich anschließend 
regional aus.

Übertragbare Infektionserkrankungen stellen die 
Leitungen von großen Gemeinschaftsunterkünften 
vor besondere Herausforderungen. In Einrichtun-
gen zur Unterbringung von Asylsuchenden können 
sprachliche Barrieren die Erkennung von Infektio-
nen und die Infektionsprävention mit Umsetzung 
von Hygiene- und Abstandsregeln erschweren. 
Darüber hinaus stellen bauliche Gegebenheiten 
(Mehrbettzimmer, gemeinschaftlich genutzte Kü-
chen, Toiletten- und Waschräume), Belegungsdichte, 
und Möglichkeiten der Kohortierung limitierende 
Faktoren bei der Umsetzung von Konzepten zur 
Ausbruchseindämmung in Gemeinschaftsunter-
künften im Allgemeinen dar.5

Die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber des Lan-
des Sachsen-Anhalt (ZASt) ist eine Aufnahme
einrichtung gemäß § 44 Asylgesetz mit Platz für ca. 
1.200 asylsuchende Personen in Halberstadt. In der 
Einrichtung wurden Ende Februar 2020 folgende 
erste Maßnahmen zur Infektionsvermeidung mit 
dem „neuartigen Virus“ ergriffen: Die maximale Be-
legung wurde auf zunächst 860 reduziert. Neu an-
kommende Personen wurden in einem abgetrenn-
ten Quarantäne- und Isolierbereich (kleinere Ge-
bäude auf dem Gelände der ZASt) untergebracht. 
Im Rahmen der Erstuntersuchungen, koordiniert 
durch das Gesundheitsamt (GA) Harz, wurden neu 
ankommende Personen mittels Polymeraseketten-
reaktion (PCR) aus Rachen-Nasenabstrichen auf das 
Vorliegen einer SARS-CoV-2-Infektion getestet. Eine 
Testung der Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt 

schon in der ZASt aufhielten, fand nicht statt, da es 
keinen Anhalt für Infektionen gab. Das Tragen ei-
nes medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in der 
Gemeinschaftsunterkunft wurde ab dem 24.3.2020 
eingeführt, nachdem diese in ausreichendem Maße 
zur Verfügung standen.

Am 25.3.2020 erfolgte im Rahmen einer Verlegung 
in eine andere Einrichtung innerhalb des Bundes-
landes der erste Labornachweis einer SARS-CoV-2- 
Infektion bei einer Person aus der ZASt. Zu diesem 
Zeitpunkt waren deutschlandweit 31.554 SARS- 
CoV-2-Infektionen nachgewiesen, davon 375 im 
Land Sachsen-Anhalt und 26 im Landkreis (LK) 
Harz.6 Ziel dieses Berichts ist die Beschreibung des 
Ausbruchsgeschehens in der Gemeinschaftsunter-
kunft, der Eindämmungsmaßnahmen und deren 
Wirksamkeit.

Methoden

Deskriptive Analysen
Zur Beschreibung des SARS-CoV-2-Ausbruchs
geschehens wurden zeitliche, örtliche und demo-
grafische Daten untersucht. Der Beginn des Aus-
bruchsgeschehens wurde auf den Erstnachweis der 
SARS-CoV-2-Infektion (Tag der Probennahme 
25.3.2020) bei einer aus der Gemeinschaftsunter-
kunft stammenden Person festgelegt. Das Ende des 
Ausbruchs wurde mit Ablaufen der Quarantäne
anordnung 14 Tage nach Auftreten des letzten posi-
tiven Falls festgelegt (18.5.2020).

Beschreibung der Unterbringung
In der zentralen Aufnahmeeinrichtung waren alle 
Personen in vier Hauptgebäuden bzw. Gebäude-
komplexen untergebracht, die hier im Folgenden als 
Gebäude A, B, C und D bezeichnet werden. 

In Gebäude A waren ausschließlich alleinreisende 
männliche Personen untergebracht, in Gebäude B 
vorwiegend Familien und alleinreisende Frauen. 
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Gebäude C war überwiegend durch Familien mit 
minderjährigen Kindern belegt. Gebäudekomplex 
D, bestehend aus mehreren kleineren Gebäuden, 
war gemischt belegt.

Etwa 60 Bewohnende teilten sich jeweils Waschge-
legenheiten, Toilettenräume und Küchen. Die Nut-
zung von Gemeinschaftsräumen, wie eine Mensa, 
eine Teestube, eine Turnhalle und ein Sportplatz, 
standen allen Bewohnenden offen. Es bestand Zu-
gang zu medizinischer Versorgung über eine in die 
Einrichtung integrierte hausärztliche Praxis sowie 
über eine Dienststelle der Johanniter auf dem Ge-
lände.

Erhebung der Risikofaktoren für einen  
schweren Verlauf
Personen, die mögliche Risikofaktoren für einen 
schweren Infektionsverlauf aufwiesen, wurden in 
dezentralen Unterkünften untergebracht. Dies um-
fasste Personen ab dem Alter von 65 Jahren, 
Schwangere, Neugeborene bis zum Alter von zwei 
Monaten und deren Mütter sowie Personen mit 
chronischen Erkrankungen (z. B. schwere Lungen
erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes mellitus, Tumorerkrankungen). 

Nachweislich SARS-CoV-2-infizierte Personen und 
deren enge Angehörige wurden in die Landeserst-
aufnahmeeinrichtung (LAE) Magdeburg sowie wei-
tere Isolierungseinrichtungen im LK Harz verlegt. 
Enge Kontaktpersonen zu SARS-CoV-2-Infizierten, 
die selbst keinen positiven Erregernachweis hatten 
und nicht Familienangehörige waren, wurden in ei-
nen davon abgetrennten Bereich der LAE verlegt.

Die Analysen in dieser Arbeit umfassen Alter, Ge-
schlecht, Herkunftsland (da soziale Kontakte häu
figer in Gruppen aus dem gleichen Herkunftsland 
stattfinden) und Infektionsstatus der Personen so-
wie den Ort der Unterbringung (aufgeschlüsselt 
nach Gebäuden, Fluren und Räumen). Als symptom
arm wurde ein Verlauf definiert, der nicht zu einer 
Krankenhauseinweisung oder Bettlägerigkeit führte.

Falldefinition
Als positiver, bestätigter Fall wurde der Nachweis 
von SARS-CoV-2 mittels PCR in einem kombinier-
ten Rachen-Nasenabstrich gewertet. Um eine hohe 

Sensitivität zu erreichen, wurde auch der Nachweis 
des E-Gens als bestätigter Fall akzeptiert (s. auch Er-
läuterung bei Laboranalysen).

Untersuchungen
Im Zeitraum vom 30.3.2020 bis 13.4.2020 wurden 
alle Bewohnenden der ZASt durch das GA Harz in 
Kooperation mit den Johannitern und dem Landes-
amt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt (LAV) 
mittels PCR mindestens einmalig auf SARS-CoV-2 
untersucht. 

Vom 16.4.2020 bis 30.4.2020 wurden im zwei
tägigem Abstand PCR-Untersuchungen aller Be-
wohnenden durchgeführt mit dem Ziel, Infektions-
ketten unterbrechen zu können. Diese Untersu-
chungen erfolgten auf freiwilliger Basis mittels 
kombiniertem Rachen-Nasenabstrich und wurden 
mit Unterstützung des Instituts für Medizinische 
Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der Uni-
versitätsmedizin Magdeburg (IMMB), der Bundes-
wehr und verschiedenen Hilfsorganisationen vorge-
nommen. Am 2.5.2020 wurden nur Bewohnende 
der Gebäude A und D noch einmal untersucht, da 
in den Gebäuden B und C seit mehr als 14 Tagen 
keine positiven Fälle aufgetreten waren. Nachfol-
gend wurden ausschließlich anlassbezogene PCR- 
Untersuchungen (Kontaktpersonen, Erkrankung) 
durch die Johanniter durchgeführt. 

Am 16.4.2020 wurden verschiedene Oberflächen 
(Türklinken, Wasserhähne, Waschbecken, Tisch-
platten) an zehn Stellen in Gebäude A mittels eines 
Abstrichs beprobt, da dort die meisten Infektionen 
auftraten. 

Laboranalysen
Die Reverse Transkriptase (RT)-PCR-Untersuchun-
gen auf SARS-CoV-2 aus Rachen-Nasenabstrichen 
erfolgten durch das LAV und das IMMB durch Tes-
tung zweier Genregionen (E-, RdRP-, ORF1- oder 
N-Gen). Die Oberflächenuntersuchungen wurden 
mit den gleichen Verfahren durch das IMMB durch-
geführt. 
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Ergebnisse

Beschreibung des Ausbruchs und der  
Interventionen 
Der erste Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion er-
folgte mittels PCR am 25.3.2020 bei einem 27-jäh-
rigen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt seit  
18 Monaten in Deutschland aufhielt. Klinische 
Symptome bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht. 
Am 26.3.2020 wurde ein Ausbruchsmanagement-
team unter Führung des LK Harz gebildet und das 
weitere Vorgehen zwischen der Leitung der ZASt, 
dem GA des LK Harz und dem LAV eng abgestimmt. 
Zeitnah wurden weitere Partner einbezogen, wie die 
zuständigen Landesministerien (Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Integration; Ministerium für 
Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt), das 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, das Robert 
Koch-Institut (RKI), die Bundeswehr, das Universi-
tätsklinikum der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg sowie verschiedene Hilfsorganisationen 
(Johanniter, Malteser, Caritas, Ärzte ohne Grenzen, 
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen- 
Anhalt [LAMSA] e. V.) und engagierte Bürgerinnen 
und Bürger der Region. Die Koordination erfolgte 
v. a. durch regelmäßige Abstimmungen der Beteilig-
ten per Telefon- und Videokonferenz.

Durch das enge Zusammenleben der Bewohnenden 
sowie die Größe der Einrichtung waren eine genaue 
Ermittlung der Kontaktpersonen und nachfolgende 
gezielte Quarantäneanordnungen nicht umsetzbar. 
Daher wurde am 27.3.2020 eine Quarantäne für die 
gesamte Einrichtung sowie die Isolation von ge
sichert infizierten Personen durch das GA Harz an-
geordnet. Diese Anordnung wurde aufgrund der 
Vielzahl der Infektionsfälle mehrmals verlängert. 
Die allgemeine Quarantäneanordnung schloss die 
zur Versorgung und Betreuung unentbehrlichen 
Mitarbeitenden nicht ein. Für SARS-CoV-2-positive 
Fälle unter Mitarbeitenden galten die zum damali-
gen Zeitpunkt aktuellen Empfehlungen zur Isolie-
rung und Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektion 
und -Exposition wie für die Allgemeinbevölkerung.

Die Bewohnenden wurden von Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern mit Hilfe einer Sprachmittlung 
über die Infektionswege und Verhaltensregeln auf-
geklärt. Im Verlauf führten die Sprachmittlerinnen 

und Sprachmittler die Aufklärungsgespräche mit 
den Bewohnenden niedrigschwellig durch. Das Per-
sonal erhielt im Rahmen seiner Tätigkeit („auf dem 
Dienstweg“) Informationen zu allen Aspekten einer 
SARS-CoV-2-Infektion. Weitere Schutzmaßnahmen 
(das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Händedesin-
fektion) wurden für die Bewohnenden und das Per-
sonal begonnen, sobald diese verfügbar wurden. 
Für das Personal wurden zudem freiwillige Unter-
suchungen (PCR, Serologie) angeboten. Infektions-
schutzteams wurden gebildet, die aus Bewohnen-
den und Mitarbeitenden der Einrichtung bestanden. 
Die Reinigungsintervalle im Innenbereich wurden 
verkürzt und für die Reinigung der Sanitärbereiche 
wurde auf begrenzt viruzide Desinfektionsmittel 
umgestellt. Alle im Folgenden positiv getesteten Be-
wohnenden sowie deren Familienangehörige und 
enge Kontaktpersonen wurden zur Quarantäne/Iso-
lierung in Quarantäneeinrichtungen (landeseigene 
und angemietete Räumlichkeiten) verlegt.

Etwa 230 vulnerable Personen und Familienange-
hörige wurden in dezentralen Unterkünften (lan-
deseigene und angemietete Räumlichkeiten, u. a. 
ein Hotel) untergebracht, was die Belegung der 
ZASt auf etwa 630 Personen verringerte. In Reak-
tion auf das Ausbruchsgeschehen wurde zudem die 
Neuaufnahme von Asylsuchenden am Standort 
Halberstadt eingestellt und vollständig in die LAE 
Magdeburg verlagert.

Zur Minimierung der Kontakte wurde unmittelbar 
nach Bekanntwerden des Indexfalles der Zugang zu 
den Gebäuden der ZASt auf die jeweiligen Bewoh-
nenden beschränkt, die Sporteinrichtungen wurden 
ab dem 27.3.2020 gesperrt. Aktivitäten in größeren 
Gruppen waren nicht mehr möglich. Da die Zu-
gangsregeln nicht eingehalten wurden, wurde die 
Polizei um Amtshilfe gebeten, um Isolation bzw. 
Quarantäne zu unterstützen. Zudem wurde die zen-
trale Essensversorgung im Speisesaal auf eine de-
zentrale Zuteilung von Mahlzeiten umgestellt. Um 
eine Rückführung von Geschirr zu vermeiden, wur-
de Einweggeschirr verwendet.

Die starken persönlichen Einschränkungen (beeng-
te Wohnverhältnisse, kaum Internetzugang, keine 
Selbstversorgung möglich, wenig Ablenkung) führ-
ten bei den Bewohnenden zu großer Unzufrieden-
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heit. Am 5.4.2020 entfernten einige Personen die 
Zugangsbarrieren zwischen den Gebäuden. Hier-
durch kam es zu erneuten Kontakten zwischen Be-
wohnenden verschiedener Gebäude. Zur Vermei-
dung einer weiteren Eskalation wurde die Kommu-
nikation mit den Bewohnenden verstärkt gesucht 
und die persönlichen Einschränkungen erleichtert. 
So wurden neben der Essensversorgung durch die 
ZASt einzelne Lieferanten zur Verpflegung zugelas-
sen. Ein Bestell- und Lieferdienst wurde für Dinge 
des täglichen Bedarfs eingerichtet, z. B. für Win-
deln, Kosmetikartikel, Süßigkeiten, Zigaretten und 
Handykarten. Darüber hinaus wurde auf weitere 
Bedarfe der Bewohnenden eingegangen (weiterer 
Internetzugangspunkt, Lebensmittel, Kleidung und 
Spielzeug).

Zur Einschätzung des Ausmaßes des Infektionsaus-
bruchs in der ZASt wurden zunächst vom 30.3.2020 
bis zum 3.4.2020 alle Bewohnenden auf SARS-
CoV-2 mittels kombinierten Rachen-Nasenabstrich 
untersucht. Dabei wurden 27 Infektionsfälle nach-
gewiesen, die sich im Wesentlichen auf das Gebäu-
de A konzentrierten (s. Abb. 1). Die Mehrzahl der 
SARS-CoV-2-positiven Personen stammten aus der 
gleichen Herkunftsregion wie der Indexfall. Bei 
zwei positiv getesteten Personen konnte retrospek-
tiv keine sichere Zuordnung zu einem Gebäude vor-
genommen werden.

Weitere Testungen bis einschließlich 13.4.2020  
ergaben 32 zusätzliche Infektionsfälle. Von den bis 
dahin aufgetretenen 60 Infektionsfällen traten ne-
ben dem Indexfall 39 in Gebäude A, sechs in Gebäu-
de  B, acht in Gebäude C, und zwei in Gebäude D 
auf, während zwei weitere Fälle keinem Gebäude 
zugeordnet werden konnten. In den am 30.3.2020 
durchgeführten RT-PCR-Untersuchungen aus Ober
flächenabstrichen wurde keine SARS-CoV-2-RNA 
nachgewiesen.

Die Falldefinition berücksichtigte auch PCR-Unter-
suchungen, die nur bei einem Gennachweis (E-Gen) 
positiv waren. Von 21 Personen, die in einem PCR-
Test ausschließlich E-Gen-positiv waren, hatten 16 
vorhergehende oder nachfolgende positive PCR-
Tests und bei zwei weiteren Personen wurden sero-
logisch Antikörper nachgewiesen. Bei den drei ver-
bleibenden Personen konnte der Infektionsstatus 

aufgrund von fehlenden weiteren Untersuchungen 
nicht zweifelsfrei geklärt werden, jedoch befanden 
sich zwei dieser Personen zum Testzeitpunkt be-
reits als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Vorgehensweise bei positiv getesteten  
Personen und Kontaktpersonen
Alle positiv getesteten Personen wurden in separate 
Unterkünfte verlegt und dort isoliert. Für enge Kon-
taktpersonen (Familie, Zimmergenossen und ermit-
telte Kontakte) wurde für 14 Tage eine Quarantäne 
angeordnet und jeden zweiten Tag ein PCR-Test 
durchgeführt. Diese engmaschige Testung sollte 
verhindern, dass infizierte Personen aus der Qua-
rantäne in die allgemeinen Wohnbereiche zurück 
entlassen wurden.

Familien mit infizierten Personen wurden in der 
Regel gemeinsam verlegt, so dass sich auch nicht 
infizierte Familienmitglieder in diesen Unterkünf-
ten befanden. Aus diesen familiären Kontakten re-
sultierten weitere Folgefälle.

Ergebnisse der seriellen Reihenuntersuchung
Aufgrund des Nachweises von insgesamt 60 Infek-
tionsfällen (inklusive Indexfall) bis zum 13.4.2020 
wurden ab dem 16.4.2020 insgesamt 4.948 PCR- 
Untersuchungen als Reihenuntersuchungen durch-
geführt. Weniger als zehn Personen lehnten eine 
Testung ab. Es wurden im Verlauf der Reihenunter-
suchungen 78 weitere SARS-CoV-2-Infektionsfälle 
erkannt, so dass insgesamt 138 Infektionsfälle er-
fasst wurden. Davon bewohnten 41 (53 %) Personen 
Gebäude A, 29 (37 %) stammten aus Gebäude B,  
ein Infizierter (1 %) aus Gebäude C, vier (5 %) aus 
Gebäudekomplex D (s. Abb. 1). Drei der infizierten 
Personen (4 %) waren in einer der zur Separation 
genutzten Unterkünfte registriert. 

Die Bewohnenden der vier etwa gleich großen Ge-
bäudekomplexe unterschieden sich in Bezug auf Al-
ters- und Geschlechterzusammensetzung (s. Tab. 1). 

Der Indexfall sowie die Mehrzahl der bis zum 
13.4.2020 SARS-CoV-2-positiv Getesteten hatte ur-
sprünglich Gebäude A bewohnt, in dem ausschließ-
lich alleinreisende männliche Asylsuchende unter-
gebracht waren. Dieses Gebäude gliedert sich in vier 
Flure mit insgesamt 62 Zimmern, die zu Beginn 
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Abb. 1 | Zeitpunkt des Erstnachweises einer SARS-CoV-2-Infektion mittels PCR-Test, getrennt nach 
den verschiedenen Gebäuden A – D. Jedes Quadrat entspricht einer Person. Die Dreiecke zeigen 
Tage mit Reihentestungen von mehr als 500 Personen/Tag an. Gebäude A und B sind separat 
dargestellt, da dort die Anzahl der Infektionen am höchsten war. SARS-CoV-2-Ausbruch Kalender-
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der seriellen Testung mit 116 Personen belegt waren. 
Die Infektionen breiteten sich vor allem in drei der 
vier Flure aus. In den ersten beiden „Runden“ der 
Reihenuntersuchung wurden 50 % der Bewohner 
von Flur zwei, 29 % der Bewohner von Flur fünf so-
wie 21 % der Bewohner von Flur drei positiv getestet. 
Im weiteren Verlauf wurden jeweils vier weitere Fäl-
le in Flur drei und fünf nachgewiesen. Insgesamt 
infizierten sich 38 % der Bewohner in Flur drei und 
39 % in Flur fünf. Unter den Bewohnern von Flur 
vier wurden insgesamt vier SARS-CoV-2-Infektions-
fälle nachgewiesen (15 %).

Das Gebäude B wurde vorwiegend von Familien 
oder alleinreisenden Frauen bewohnt. Bei den Rei-
henuntersuchungen wurden 21 von 177 (12 %) Per-
sonen aus 12 Zimmern auf drei Fluren positiv getes-
tet. Acht Personen, die zusammen mit positiv getes-
teten Familienmitgliedern bzw. Mitbewohnenden in 
die externen Quarantäneeinrichtungen verlegt wor-
den waren, wurden am 30.4.2020 ebenfalls positiv 
getestet. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der In-
fizierten auf 29 (16 %) Personen.

In Gebäude C, überwiegend belegt mit Familien in-
klusive 80 Minderjährigen, wurde im Rahmen der 
Reihentestung unter 170 Bewohnenden ein Infek
tionsfall mittels PCR nachgewiesen, nachdem zuvor 
im Zeitraum 30.3. bis 13.4.2020 acht Infektionsfälle 
entdeckt worden waren. 

Im Gebäudekomplex D, bestehend aus mehreren 
kleineren Einzelgebäuden, wurden am 16.4.2020 

zwei Personen mit positivem PCR-Test und im Ver-
lauf zwei weitere der insgesamt 170 Bewohnenden 
erfasst. 

Der letzte SARS-CoV-2-Fall wurde am 4.5.2020 und 
damit 40 Tage nach dem Indexfall registriert. In 
zwei weiteren Reihenuntersuchungen am 6.5. und 
8.5.2020 wurden keine neuen Infektionsfälle nach-
gewiesen.

Symptome und Erkrankungsschwere
Alle SARS-CoV-2-positiven Personen berichteten 
über symptomarme Verläufe. In keinem Fall war 
eine Hospitalisierung notwendig. 

Maßnahmen nach Ende des Ausbruches
Die objektbezogene Quarantäneanordnung für die 
gesamte Einrichtung wurde am 4.5.2020 aufgeho-
ben. Quarantäneanordnungen für danach auftre-
tende Fälle und deren Kontaktpersonen wurden in-
dividuell ausgesprochen. Nach insgesamt sieben 
Wochen, 14 Tage nach Auftreten des letzten positi-
ven Falls, wurde der Ausbruch für beendet erklärt.

In Reaktion auf das Ausbruchsgeschehen wurde ein 
Konzept zu weiteren Präventionsmaßnahmen gegen 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in der ZASt 
erarbeitet. Dieses erstmalig zum 8.5.2020 erstellte 
Konzept umfasste allgemeine organisatorische Maß-
nahmen zur Zugangskontrolle, zur Reduktion der 
Belegungsdichte, zur frühzeitigen Erkennung von 
Infektionen, zu Isolation und Quarantäne sowie Re-
gelungen zur Nutzung von Gemeinschaftsräumen, 

Gebäude A Gebäude B Gebäude C Gebäudekomplex D Insgesamt

Anzahl Personen 116 177 170 170 636

Alter in Jahren; Median (Min-Max) 26 (18 – 59) 23 (0 – 62) 19 (0 – 69) 25 (0 – 61) 24 (0 – 69)

Anzahl < 18 Jahre (%) 0 (0 %) 61 (34 %) 80 (47 %) 12 (7 %) 153 (24 %)

Männlich; n (%) 116 (100 %) 77 (44 %) 86 (51 %) 164 (97 %) 446 (70 %)

Weiblich; n (%) 0 (0 %) 95 (54 %) 81 (48 %) 5 (3 %) 181 (28 %)

fehlende Angaben zum Geschlecht; n (%) 0 (0 %) 5 (3 %) 3 (2 %) 1 (0,6 %) 9 (1 %)

Anzahl belegte Räume 63 60 53 87 246

Räume mit Familien/Paaren 0 40 39 6 85

Durchschnittliche Belegung; Personen pro Raum 1,9 2,8 3,1 1,9 2,4

Tab. 1 | Belegung der vier Gebäudekomplexe auf dem Gelände der ZASt, sowie Altersstruktur und Geschlechterzusammen
setzung der in die Reihenuntersuchungen einbezogenen Bewohnenden (Datenstand 16.4.2020). Bei 31 Personen war eine 
eindeutige Zuordnung zu einem Gebäude nicht möglich. SARS-CoV-2-Ausbruch, Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber des 
Landes Sachsen-Anhalt, 2020
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zu Hygienemaßnahmen, zu Kommunikation und 
zur Gesundheitsförderung. Tabelle  2 zeigt die Syn-
these der verschiedenen Fortschreibungen des erar-
beiteten Konzepts.

Dieses Konzept wurde bis zur Außerkraftsetzung 
der bundesweiten Schutzmaßnahmen am 7.4.2023 
gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen 
regelmäßig aktualisiert. So wurden mit der Verfüg-
barkeit von Antigenschnelltests proaktiv niedrig-
schwellige Testmöglichkeiten angeboten und zudem 
ein Symptommonitoring in Bereichen mit SARS- 
CoV-2-Infektionen eingeführt. Verpflichtend blieb 
eine Testung unmittelbar nach Ankunft und vor Ver-
legung in andere Einrichtungen oder in andere LK.

Nachdem Impfstoffe verfügbar waren, wurde in der 
21. Kalenderwoche 2021 eine Impfung mit einem 
mRNA-Impfstoff angeboten. Initial wurden 55 % der 

zur Impfung zugelassenen Bewohnenden (> 18 Jah-
re, keine vorherige SARS-CoV-2-Infektion) geimpft. 
Ab der 27. Kalenderwoche 2021 wurden Zweitimp-
fungen angeboten. Darüber hinaus wurde ein wö-
chentliches Impfangebot in der ZASt und der LAE 
Magdeburg eingeführt. Die Impfung weiterer Perso-
nengruppen erfolgte gemäß den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission (STIKO). Zur Aufklä-
rung wurden mehrsprachige Informationsmateria
lien des RKI und vor Ort tätige Ärztinnen und Ärzte 
eingesetzt.

Durch die konsequente Umsetzung der genannten 
Vorsorge- und Schutzmaßnahmen sowie durch fort-
gesetzte intensive Testungen waren ab Mai 2020 
keine weiteren Quarantänemaßnahmen für die ge-
samte Gemeinschaftsunterkunft notwendig.

Allgemeine organisatorische 
Maßnahmen

	▶ 	 Reduktion der Belegung auf 50 % der Maximalbelegung
	▶ 	 Generelle Zugangskontrollen
	▶ 	 Aufrechterhaltung der internen Abtrennung von Unterkunftsbereichen/Gebäudekomplexen und  

Zugangsbeschränkungen zu Unterkunftsbereichen
	▶ 	 Feste Zuordnung von Personal zu bestimmten Unterkunftsbereichen
	▶ 	 Beschränkter Zugang für Gäste durch vorherige Anmeldung und Einzelfallprüfung

Erkennung von Infektionen 	▶ 	 Screening zur Erkennung von Risikopersonen oder symptomatischen Personen z. B. durch Fiebermessen 
	▶ 	 Aufforderung zur selbständigen Gesundheitskontrolle und Meldung beim Auftreten von Symptomen
	▶ 	 Routinemäßige Testungen und Kontaktnachverfolgung durch das GA Harz

Isolation/Quarantäne 	▶ 	 Einrichtung von isolierten Quarantänebereichen auf dem Gelände der ZASt zur kurzzeitigen  
individuellen Absonderung von potenziell Infizierten und deren engen Kontaktpersonen bis zum  
Vorliegen der Testergebnisse 

	▶ 	 Festlegung der Nebenstelle Magdeburg als Erstanlaufstelle des Landes während der Pandemie
	▶ 	 Einrichtung von Bereichen zur Absonderung neu ankommender Asylsuchender gemäß § 5 Infektions-

schutzgesetz und der Coronavirus-Einreiseverordnung
	▶ 	 Gesonderte und dezentrale Unterbringung von Personen mit besonderem Risiko (Alter > 65 Jahre, bei 

relevanten Grunderkrankungen, Schwangere, Mütter/Familien mit Neugeborenen) in Außenstellen

Regelungen bei Nutzung  
von Gemeinschafträumen

	▶ 	 Anpassung der Teilnehmendenzahl bei Zusammenkünften an die Raumgröße und Trennung nach 
Bewohnenden bestimmter Wohnbereiche

	▶ 	 Ausschluss von Bewohnenden mit Erkältungssymptomen von z. B. KiTa-Besuch, Lernwerkstatt, Teeküche
	▶ 	 Mindestabstand von 1,5 m

Hygienemaßnahmen 	▶ 	 Verpflichtendes Tragen von Mund-Nasen-Schutz beim Verlassen des Zimmers
	▶ 	 Intensivierte Reinigungsintervalle in den Innenbereichen inkl. Flächendesinfektion
	▶ 	 Einrichtung von Infektionsschutzteams aus medizinisch vorgebildeten Personen, Sprachmittlerinnen und 

Sprachmittlern, Hygieneexpertinnen und -experten und Personal der ZASt
	▶ 	 Anleitung von Bewohnenden-Hygieneassistenten
	▶ 	 Ausstattung von Küchen und Sanitärbereichen mit Desinfektionsmittel etc.

Kommunikation 	▶ 	 Einsatz von zusätzlichem Personal und Hinzuziehung externer Dienstleister in den Bereichen soziale  
und medizinische Betreuung sowie Sprachmittlung

	▶ 	 Aufklärung zu Verhaltensregeln durch mehrsprachige Aushänge und Piktogramme

Gesundheitsfördernde  
Maßnahmen

	▶ 	 Anwesenheitslisten bei der Nutzung von Sportanlagen (max. 10 Personen; Einbindung des Infektions-
schutzteams bei der Zugangsregelung)

	▶ 	 Impfkampagnen bei Verfügbarkeit zugelassener Impfstoffe

Tab. 2 | Maßnahmen im Konzept zu weiteren Präventionsmaßnahmen gegen COVID-19 in der ZASt nach Ende des Ausbruchs-
geschehens (erstmalige Konzepterstellung am 8.5.2020 und laufende Anpassung bis zur bundesweiten Außerkraftsetzung der 
Corona-Schutzmaßnahmen am 7.4.2023).
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Diskussion
Der hier beschriebene Ausbruch in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung von Asylsuchenden verdeutlicht 
die Herausforderungen bei der Bekämpfung von 
SARS-CoV-2-Infektionen in Gemeinschaftsunter-
künften. Die SARS-CoV-2-Infektion des Indexfalls 
wurde bei einer Routineuntersuchung im Rahmen 
einer Verlegung in eine andere Einrichtung ent-
deckt, kurz nachdem in Sachsen-Anhalt SARS- 
CoV-2-PCR-Tests bei Verlegungen von in Gemein-
schaftsunterkünften untergebrachten Asylsuchen-
den eingeführt worden waren. 

Fünf Tage nach Abstrichentnahme beim Indexfall 
erfolgte eine erste PCR-Reihenuntersuchung bei den 
mehr als 800 Bewohnenden mittels Rachen-Nasen- 
abstrich. Dabei wurden zunächst 27 und in der dar-
auffolgenden Woche weitere 32 Infektionsfälle fest-
gestellt. Alle Infektionen verliefen symptomlos bis 
symptomarm. Im Rahmen einer Beobachtungs
studie wurden 76 in der LAE isolierte Personen de-
tailliert nach Krankheitssymptomen befragt. Die 
häufigsten Symptome waren Kopfschmerzen, Hus-
ten und Schnupfen.7

Der Ausbruch konnte durch eine konsequente Fall-
findung mittels PCR-Reihentestungen in zweitägi-
gem Abstand, durch Isolation von positiv getesteten 
Personen und Quarantäne von deren Kontakten 
sowie durch begleitende Infektionspräventions-
maßnahmen eingedämmt werden. Im Rahmen 
dieser Reihentestungen wurden 78 weitere SARS-
CoV-2-Fälle identifiziert. Die Reihenuntersuchungen 
wurden beendet, nachdem bei diesen zweimal auf-
einanderfolgend keine neuen Infektionsfälle mehr 
festgestellt wurden. 

Die Effektivität einer Ausbruchseindämmung durch 
Reihentestungen hängt von der Frequenz der Un-
tersuchungen, der Sensitivität des Verfahrens, den 
Viruseigenschaften und der Zeit bis zur Isolation 
infizierter Personen ab.8 Die Entscheidung zu Rei-
henuntersuchungen an jedem zweiten Tag begrün-
dete sich aus der kurzen Zeit bis zur Ansteckungs-
fähigkeit und den beobachteten symptomlosen Ver-
läufen. Tägliche Reihentestungen wären aufgrund 
der verfügbaren Laborkapazität, dem logistischen 
Aufwand und der Zumutbarkeit häufiger Rachen- 
Nasenabstriche nicht durchführbar gewesen.

Die Ausbreitung konnte im Wesentlichen auf zwei 
von vier Gebäudekomplexen beschränkt werden. 
Trotz der schnell eingeleiteten Maßnahmen infizier-
ten sich insgesamt 17 % der in der Gemeinschafts-
einrichtung untergebrachten Personen. Die rasche 
Ausbreitung wurde durch den symptomarmen Ver-
lauf bei den meist jungen Menschen begünstigt. 
Weiterhin waren durch die gemeinschaftliche Nut-
zung von Sanitär- und Küchenbereichen Möglich-
keiten der räumlichen Trennung limitiert.

Die von uns beobachtete Inzidenz liegt im Mittel-
feld vergleichbarer Ausbrüche. Bozorgmehr et al. 
untersuchten anhand von Medienberichten und  
öffentlichen Quellen SARS-CoV-2-Ausbrüche in  
42 Gemeinschaftsunterkünften und berichteten 
eine mittlere Inzidenz von 17 % bei einer großen  
Variabilität zwischen den Unterkünften (1 % bis 
68 %).5 Unterschiede in der Ausbruchsgröße zwi-
schen einer einrichtungsbezogenen oder individu-
ellen Quarantäne mit Reihentestungen konnten die 
Autorinnen und Autoren nicht feststellen. Ein-
schränkend ist jedoch zu betonen, dass die verwen-
deten Quellen keine zuverlässigen Angaben zur 
Vorgehensweise und zum Umfang einer aktiven 
Fallfindung lieferten.

In unserer Falldefinition legten wir den alleinigen 
Nachweis des SARS-CoV-2-E-Gens als ausreichend 
für eine vorläufige Infektionsdiagnose fest, da zu 
diesem Zeitpunkt unklar war, ob in diesem Fall eine 
Infektiosität besteht. Diese Festlegung birgt jedoch 
das Risiko der Isolation von falsch positiven Fällen. 
Bei 16 von 21 ausschließlich E-Gen-positiven Perso-
nen wurde durch vorhergehende oder nachfolgende 
PCR-Tests eine Infektion mittels PCR nachgewie-
sen. Bei zwei weiteren Personen war der erste Test 
nur im E-Gen positiv und es folgten negative Tests 
(vereinbar mit einer abklingenden Infektion). Eine 
weitere Person hatte davor und danach negative 
PCR-Tests (vereinbar mit falsch positivem Ergebnis) 
während bei zwei weiteren Personen keine weiteren 
PCR-Testergebnisse vorlagen. Das Vorgehen bei 
alleinigem Nachweis des SARS-CoV-2 E-Gens wur-
de unter Berücksichtigung des individuellen Infek-
tionsrisikos (z. B. enge Kontakte zu infizierten Per-
sonen) festgelegt. Durch die Falldefinition wurde so-
mit Handlungsfähigkeit erreicht, ohne das Ergebnis 
einer Folgeuntersuchung abwarten zu müssen.
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Die Ausbruchseindämmung wurde durch eine Rei-
he koordinierter Maßnahmen ermöglicht. Die sofor-
tige Bildung eines Ausbruchsmanagementteams, in 
das sukzessive weitere Akteure einbezogen wurden, 
ermöglichte die Ausarbeitung und fortwährende An-
passung eines multimodalen Maßnahmenbündels. 
So konnten nach einer ersten Reihentestung, bei  
der die Größe des Ausbruchs offensichtlich wurde, 
durch Hinzunahme weiterer Akteure häufige Rei-
hentestungen umgesetzt werden. Hierbei waren die 
zeitnahe und konsequente Isolation infizierter Per-
sonen und Quarantäne der Kontaktpersonen Kern
elemente. 

Wenn eine gesamte Gemeinschaftsunterkunft unter 
Quarantäne gestellt wird, sollten die Auswirkungen 
auf die Bewohnenden unbedingt mitbedacht wer-
den. Dabei ist auf eine gute Versorgung mit Dingen 
des täglichen Bedarfs und Zugang zu Kommunika-
tionsmitteln zu achten. Nach Möglichkeit sollte die 
selbständige Zubereitung von Mahlzeiten unter-
stützt werden. Dies erfordert jedoch eine besondere 
Risikobetrachtung bei der Nutzung von Gemein-
schaftsräumen (Küchen).

Die Mehrzahl der SARS-CoV-2-positiven Personen 
stammten aus der gleichen Herkunftsregion wie 
der Indexfall. Daher kommt einer diskriminierungs
sensiblen und communityspezifischen Kommuni-
kation eine besondere Bedeutung zu. Eine zusätz-
liche Schwierigkeit war, dass zur Zeit des hier be-
schriebenen Ausbruchs wenig gesichertes, epide
miologische Wissen über SARS-CoV-2 vorhanden 
war. 

Das Ziel einer frühen und verständlichen Informa-
tion der Bewohnenden und das Werben um Ver-
ständnis für die Infektionsschutzmaßnahmen wur-
de insbesondere in der Anfangsphase nicht in aus-
reichendem Maße erreicht. Der Einsatz von ehren-
amtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern 
als Bindeglied zwischen den Bewohnenden, der 
Einrichtung und den Behörden verbesserte die 
Situation deutlich. 

Partizipative Ansätze wie die Bildung von Infek
tionsschutzteams unter Mitwirkung der Bewohnen-
den stellten sich als hilfreich heraus. Diese ermög-
lichten eine aktive Beteiligung an der Umsetzung 

der Infektionsschutzmaßnahmen und erhöhte die 
Akzeptanz der Maßnahmen deutlich. Die Bedeu-
tung der Infektionsschutzteams ließ im Laufe der 
Pandemie nach, was neben dem schrittweisen Auf-
heben der Maßnahmen auch der Verlegung beson-
ders engagierter Personen geschuldet war.

Fazit
Dieser Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft 
zeigt, dass durch geeignete Maßnahmenbündel gro-
ße Ausbrüche eingedämmt werden können. Jedoch 
konnte der beschriebene Ausbruch nur unter Nut-
zung von erheblichen externen Ressourcen bewäl-
tigt werden. Schlüsselelemente sind eine konse-
quente Fallfindung und zeitnahe Absonderung  
sowie geeignete Vorsorge- und Schutzmaßnahmen. 
Die Umsetzung der Maßnahmen sollte die Betrof-
fenen einbeziehen. Hierbei hat sich die Kommuni-
kation mit Hilfe von Sprachmittlung als günstig er-
wiesen, um Vertrauen herzustellen. Die rasche Be-
reitstellung von Handlungswissen, Organisations-
strukturen, Personal- und Laborkapazitäten zur 
Durchführung der großangelegten Reihenuntersu-
chungen gelang über die Einbindung der verschie-
denen Hilfsorganisationen, der Bundeswehr und 
der Universitätsmedizin. Die Koordination der ver-
schiedenen Akteure unter Nutzung ihrer jeweiligen 
Stärken und Berücksichtigung von Entscheidungs- 
und Vorlaufzeiten ist eine essenzielle Aufgabe des 
Ausbruchsmanagementteams. 
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Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten
46. Woche 2024 (Datenstand: 20. November 2024)

Ausgewählte gastrointestinale Infektionen	

Campylobacter-
Enteritis

Salmonellose EHEC-Enteritis Norovirus-
Gastroenteritis

Rotavirus-
Gastroenteritis

2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023

46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46.

Baden-
Württemberg 33 3.760 3.231 15 1.353 1.195 7 312 285 36 3.999 3.346 7 1.377 1.268

Bayern 78 5.544 5.007 17 1.645 1.498 6 315 224 64 9.030 6.185 18 2.286 3.145

Berlin 17 1.542 1.716 9 583 374 1 127 94 25 3.485 2.454 9 1.102 907

Brandenburg 29 1.401 1.494 13 394 397 3 111 81 43 3.669 2.326 9 1.257 1.559

Bremen 4 293 263 0 59 46 1 18 16 8 324 266 1 92 130

Hamburg 0 926 920 2 196 221 3 83 63 22 1.787 1.330 6 618 748

Hessen 35 2.924 2.498 18 859 663 8 321 97 40 3.271 2.097 3 1.288 1.339

Mecklenburg-
Vorpommern 20 1.122 1.043 3 265 249 2 111 69 51 2.129 1.890 7 575 995

Niedersachsen 55 3.887 3.089 4 992 872 9 653 545 84 5.364 3.768 8 1.397 2.093

Nordrhein-
Westfalen 128 9.667 7.560 22 2.106 1.864 15 986 1.061 177 13.636 9.592 44 3.636 3.990

Rheinland-Pfalz 53 2.597 2.410 8 605 558 4 231 112 52 3.117 2.104 9 885 926

Saarland 7 644 709 6 129 98 0 20 15 9 664 558 1 233 382

Sachsen 59 3.202 3.163 15 709 601 3 252 168 88 6.905 4.633 22 2.023 2.715

Sachsen-Anhalt 32 1.230 1.030 7 433 436 4 152 107 72 3.781 2.459 17 735 1.677

Schleswig-
Holstein 18 1.292 1.269 5 237 229 5 168 161 31 2.056 1.141 4 532 590

Thüringen 22 1.453 1.323 9 706 598 6 110 38 52 3.442 2.274 8 1.559 1.983

Deutschland 590 41.484 36.725 153 11.271 9.899 77 3.970 3.136 854 66.659 46.423 173 19.595 24.447

Ausgewählte Virushepatitiden und respiratorisch übertragene Krankheiten

Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Tuberkulose Influenza
2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023

46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46.

Baden-
Württemberg 1 93 79 35 2.172 2.490 23 1.050 1.237 3 524 631 36 24.116 7.371

Bayern 4 128 91 72 3.499 3.841 33 1.402 1.587 6 513 564 57 45.960 12.872

Berlin 3 57 48 32 1.241 1.128 20 495 513 5 283 318 16 5.856 2.742

Brandenburg 0 30 23 8 369 353 5 138 159 3 111 87 15 7.085 2.234

Bremen 1 10 3 9 283 342 1 151 120 2 52 50 1 794 191

Hamburg 0 31 12 38 1.227 862 5 301 390 1 149 186 12 4.085 1.867

Hessen 1 81 66 31 1.556 1.719 10 634 605 10 469 404 24 11.843 4.341

Mecklenburg-
Vorpommern 0 15 13 9 223 263 0 123 102 0 50 46 11 6.598 1.248

Niedersachsen 2 72 65 21 1.689 1.342 17 709 775 6 259 314 31 12.546 3.752

Nordrhein-
Westfalen 7 203 231 85 4.173 5.028 60 2.103 2.413 11 809 862 77 29.185 11.211

Rheinland-Pfalz 2 38 37 29 1.258 1.562 8 362 493 2 152 186 10 10.285 3.478

Saarland 0 16 10 1 286 352 2 177 185 1 42 36 3 1.608 516

Sachsen 0 25 29 8 398 520 3 217 261 0 132 137 46 20.886 4.549

Sachsen-Anhalt 1 32 22 9 331 361 5 146 188 3 82 66 16 12.240 1.840

Schleswig-
Holstein 2 24 30 20 593 474 10 352 317 1 106 103 5 4.424 1.097

Thüringen 1 20 15 3 213 253 2 119 137 2 84 80 13 8.425 1.657

Deutschland 25 875 774 410 19.511 20.890 204 8.479 9.482 56 3.817 4.070 373 205.936 60.966
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Ausgewählte impfpräventable Krankheiten

Masern Mumps Röteln Keuchhusten Windpocken
2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023

46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46.

Baden-
Württemberg 0 60 4 1 34 33 0 1 1 50 4.155 236 78 2.680 2.603

Bayern 0 70 11 1 64 59 0 5 0 74 4.532 641 121 3.729 3.797

Berlin 0 94 14 0 18 15 0 1 1 7 808 100 19 980 748

Brandenburg 0 4 1 2 7 6 0 1 1 14 1.181 245 12 541 425

Bremen 0 2 0 0 5 4 0 0 0 1 77 7 4 155 83

Hamburg 0 16 2 0 15 9 0 1 0 2 407 66 9 442 423

Hessen 0 39 1 0 26 17 0 0 0 22 878 109 15 832 739

Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 243 97 3 197 164

Niedersachsen 0 47 5 0 28 17 0 0 0 28 1.203 107 34 1.126 1.117

Nordrhein-
Westfalen 3 239 9 3 101 52 0 1 1 54 3.527 292 83 2.965 2.662

Rheinland-Pfalz 0 9 0 0 25 18 0 2 0 18 855 116 9 488 410

Saarland 0 9 0 0 4 13 0 0 0 4 294 31 1 96 80

Sachsen 0 21 0 1 9 6 0 0 0 40 1.602 102 12 1.630 1.452

Sachsen-Anhalt 0 2 18 0 3 6 0 0 0 31 923 166 9 208 183

Schleswig-
Holstein 0 3 1 0 15 11 0 0 0 6 475 60 15 442 498

Thüringen 0 7 0 0 8 6 0 0 0 46 1.231 457 9 323 356

Deutschland 3 622 66 8 362 275 0 12 4 405 22.391 2.832 433 16.834 15.740

Erreger mit Antibiotikaresistenz und Clostridioides-difficile-Erkrankung und COVID -19

Acinetobacter1 Enterobacterales1 Clostridioides 
difficile2

MRSA3 COVID-194

2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023

46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46. 46. 1.– 46. 1.– 46.

Baden- 
Württemberg 0 93 85 22 989 724 3 90 103 1 87 60 729 22.094 125.865

Bayern 3 107 100 26 1.196 874 0 208 188 1 115 132 1.073 42.101 187.310

Berlin 1 98 80 13 625 570 1 43 34 0 67 39 328 7.740 45.533

Brandenburg 0 23 20 6 206 234 0 71 73 1 23 31 401 6.267 33.531

Bremen 0 1 4 1 40 29 0 8 8 0 3 9 36 1.140 10.042

Hamburg 2 23 28 7 368 302 0 34 24 0 38 28 121 4.824 19.100

Hessen 1 69 58 22 1.053 775 7 107 68 2 91 77 528 14.778 101.997

Mecklenburg- 
Vorpommern 0 11 8 2 169 107 2 24 62 0 16 22 355 6.395 24.197

Niedersachsen 4 68 47 16 720 551 4 163 134 3 101 120 585 16.862 140.650

Nordrhein- 
Westfalen 3 140 151 44 1.914 1.753 8 530 438 6 248 280 1.132 42.367 320.645

Rheinland-Pfalz 0 20 19 4 383 253 3 68 70 1 23 22 258 9.611 66.319

Saarland 0 3 1 3 41 41 1 15 7 0 16 7 79 2.570 18.835

Sachsen 1 18 20 10 266 273 0 246 108 1 60 70 1.268 16.625 46.901

Sachsen-Anhalt 0 10 11 4 180 123 2 79 89 0 46 42 721 10.203 28.276

Schleswig-Holstein 0 22 33 5 232 201 0 41 44 0 25 39 213 7.408 31.731

Thüringen 0 11 5 5 119 76 1 50 28 1 43 32 293 5.967 20.677

Deutschland 15 717 670 190 8.501 6.886 32 1.777 1.478 17 1.002 1.010 8.120 216.952 1.221.609

1	 Infektion und Kolonisation
	 (Acinetobacter spp. mit Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen)
2	 Clostridioides-difficile-Erkankung, schwere Verlaufsform
3	 Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, invasive Infektion
4	 Coronavirus-Krankheit-2019 (SARS-CoV-2)
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Weitere ausgewählte meldepflichtige Infektionskrankheiten

Krankheit

2024 2023

46. 1.– 46. 1.– 46.

Adenovirus-Konjunktivitis 0 281 863

Bornavirus-Erkrankung 0 3 3

Botulismus 0 8 37

Brucellose 0 26 36

Candida auris, invasive Infektion 0 3 –*

Chikungunyavirus-Erkrankung 0 41 31

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 0 80 143

Denguefieber 26 1.541 795

Diphtherie 0 42 121

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 11 625 457

Giardiasis 32 2.453 2.104

Haemophilus influenzae, invasive Infektion 38 1.484 1.544

Hantavirus-Erkrankung 4 385 305

Hepatitis D 0 82 116

Hepatitis E 89 4.234 4.275

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) 3 59 72

Kryptosporidiose 83 2.932 2.364

Legionellose 45 2.016 1.949

Lepra 0 0 2

Leptospirose 0 195 207

Listeriose 8 604 610

Malaria 19 847 –*

Meningokokken, invasive Infektion  0 287 224

Mpox 13 195 83

Nicht-Cholera-Vibrionen-Erkrankung 0 3 5

Ornithose 0 34 8

Paratyphus 0 47 32

Pneumokokken, invasive Infektion 156 7.290 4.808

Q-Fieber 0 79 64

RSV-Infektion (Respiratorisches Synzytial-Virus) 149 43.153 –*

Shigellose 59 1.907 902

Trichinellose 0 2 2

Tularämie 4 166 83

Typhus abdominalis 1 73 73

West-Nil-Fieber 0 2 2

Yersiniose 37 2.628 1.713

Zikavirus-Erkrankung 0 30 10

In der wöchentlich veröffentlichten aktuellen Statistik werden die gemäß IfSG an das RKI übermittelten Daten zu meldepflichtigen Infektions-
krankheiten veröffentlicht. Es werden nur Fälle dargestellt, die in der ausgewiesenen Meldewoche im Gesundheitsamt eingegangen sind, dem  
RKI bis zum angegebenen Datenstand übermittelt wurden und die Referenzdefinition erfüllen (s. www.rki.de/falldefinitionen).

* Die Meldepflicht für den Nachweis von Plasmodium spp. (Malaria-Erreger) wurde im Rahmen einer IfSG-Änderung im Juli 2023 von der 
nichtnamentlichen Meldung an das RKI gemäß § 7 Abs. 3 IfSG zu einer namentlichen Meldung an das Gesundheitsamt gemäß § 7 Abs. 1 IfSG 
geändert. Eine Meldepflicht für RSV und Candida auris besteht erst seit Juli 2023. Der Vergleich mit den Vorjahreswerten erfolgt ab 2025.
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